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Strafrechtliche Aufriistung im Dritten Reich.

Von Dr. E. Zellweger, Rechtsanwalt.
I.

¢« Das deutsche Volk hat immer dazu geneigt, sich ganz und vor-
behaltlos einer einzigen Sache zu verschreiben und alle Schiffe hinter
sich zu verbrennen. Und da es den Vélkern meist so geht, dass man
ibre Fehler und Mingel, ihre pathologischen Neigungen als ihre
eigentiimlichsten Tugenden preist, hat man dies « Griindlichkeit »
genannt; bei Licht besehen ist es nichts anderes, als was schon den
Romern an den Germanen auffiel: der Furor teutonicus. Furor ist
Mangel an Hemmungen, an letztem Mass, Blindheit fiir die Mehr-
seitigkeit des Lebens. »

So schreibt der Spanier Ortéga y Gasset in einem Artikel, be-
titelt « Das Land der Organisation ».

In keinem Rechtsgebiete wirkt sich heute die vom grossen
Spanier Schriftsteller beschriebene deutsche Griindlichkeit mit sol-
cher Vehemenz aus wie im Strafrecht. Dem Siege des Natio-
nalsozialismus im Allgemein-Weltanschaulichen miisse der in der
ganzen Tiefe notwendige Umbruch im Fachlich-Wissenschaftlichen
nachfolgen, erklirt ein deutscher Strafrechtslehrer !. Daher miisse
die deutsche Juristenwelt « ein ihr in Fleisch und Blut iibergegan-
genes Strafrechtsdenken innerlich iiberwinden». Im Strafrecht
habe sich ndmlich das Gedankengut des mit der nationalsozialisti-
schen Revolution abgeschlossenen Rechtszeitalters mit am tiefsten
eingenistet gehabt 2,

IL. 2

An der Wandlung des deutschen Strafrechts wird in Gesetz-
gebung, Rechtsprechung und Wissenschaft forsch gearbeitet. Den
Auftakt zur Gesamtreform bildete die Denkschrift des preussischen
Justizministers Kerrl, « Nationalsozialistisches Strafrecht » (Herbst
1933). Eine weitere Denkschrift wurde im Juni 1934 vom Straf-
rechtsausschuss der Akademie fiir deutsches Recht herausgegeben.
Ihr folgten die Arbeiten der amtlichen Strafrechtskommission,
welche in zwei von Reichsjustizminister Giirtner publizierten Bin-
den iiber « das kommende deutsche Strafrechts niedergelegt wur-
den. (Bd. I, allgemeiner Teil, Juli 1934; Bd. II, besonderer Teil,
April 1935.) Endlich erschienen im Mai dieses Jahres « national-
sozialistische Leitsiitze fiir ein neues deutsches Strafrecht, I. Teil »,
herausgegeben von Reichsminister Frank, in seiner Eigenschaft als
« Reichsleiter des Reichsrechtsamtes der N.S.D. A.P.». Parallel
mit den aufgezihlten grosseren Werken wurden in den rechtswis-
senschaftlichen Zeitschriften Deutschlands zahlreiche Abhandlun-
gen und Aufsitze veroffentlicht.

i ' Heinrich Henkel, Strafrichter und Gesetz im neuen Staat, Hamburg 1934,

* Henkel, a.a.O. S. 1.
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~ Zum Zwecke, moglichst rasch die wertvollsten « Bestandteile
des nationalsozialistischen Gedankengutes in das deutsche Recht zu
tragen », wurden in den letzten 2 Jahren vier wichtige Abznde-
rungsgesetze, sogenannte Novellen, zum deutschen Strafgesetzbuch
erlassen, und zwar:

1. das Gesetz zur Abinderung strafrechtlicher Vorschriften vom
26. Mai 1933;

2. das Gesetz gegen gefihrliche Gewohnheitsverbrecher und iiber
Massregeln der Sicherung und Besserung vom 24. November
1933;

3. das Gesetz zur Aenderung von Vorschriften des Strafrechts
und des Strafverfahrens vom 24. April 1934, durch welches
der Abschnitt « Hochverrat und Landesverrat » des besondern
Teiles neu gefasst und ausserordentlich erweitert wurde.

4. das Gesetz zur Aenderung des Strafgesetzbuches vom 28. Juni
1935, welches den Grundsatz « nulla poena sine lege » (keine

Strafe ohne Gesetz) abschaffte und eine ganze Anzahl neuer
Deliktstatbestinde einfiihrte.

Gleichzeitig mit der an letzter Stelle genannten Strafrechts-
novelle erschien ein Gesetz zur Aenderung von Vorschriften des
Strafverfahrens und des Gerichtsverfassungsgesetzes.

Ausser den vier grossen Novellen zur Abénderung des Straf-
gesetzbuches wurde noch eine ganze Anzahl von Nebengesetzen mit
strafrechtlichem Inhalt verkiindet 2.

I11.

Der nationalsozialistische Staat ist der Staat « der totalen In-
pflichtnahme jedes einzelnen fiir die Nation . Diese totale In-
pflichtnahme stellt fiir den einzelnen nicht ein Opfer an Freiheit,
sondern die Erfiillung seiner eigenen Lebensgesetzlichkeit dar 5.
Es ist « die Lebensaufgabe des einzelnen, im Volksganzen aufzu-
gehen, und er findet in dieser seiner Gliedstellung im Volkskorper
seine ihn erh6hende Lebensvollendung » 8. Von aussen und weniger
schénfiarberisch gesehen, bedeutet dies die Unterwerfung des ein-
zelnen unter den Staat bis zur Selbstaufgabe, die Versklavung des
Individuums durch den Staat.

Die eben beschriebene Grundauffassung kommt in den bereits
Gesetz gewordenen sowie in den durch die nationalsozialistische
Rechtswissenschaft angestrebten Neuerungen klar zum Ausdruck.

® z. B. das Gesetz zur Abwehr politischer Gewalttaten vom 4. April 1933;

Gesetz zur Verhiitung erbkranken Nachwuchses vom 14. Juli 1933; Schriftleiter-
gesetz vom 4.Oktober 1933; Gesetz zur Gewihrleistung des Rechtsfriedens vom
13. Oktober 1933; Gesetz gegen heimtiickische Angriffe auf Staat und Partei
und zum Schutze der Parteiuniformen vom 20. Dezember 1934.

* Forsthoff, « der totale Staat» S.42.

° Henkel, a.a.0. S.52.

. % Staatssekretir Freisler, « der Volksverrat », deutsche Juristenzeitung 1935,
. 908.
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Der Angriff der nationalsozialistischen Strafrechtsreform geht vor
allem auf das Rechtsgut des biirgerlichen, demokratisch-liberalen
Staates. Ziel ist die « Entlarvung und Zerstorung des biirgerlichen
Rechtsstaates », wie es — nicht eben wissenschaftlich — in einer
wissenschaftlichen Zeitschrift heisst 7.

Mit seiner Absage an den Rechtsstaat bekdmpft der National-
sozialismus das am wenigsten angefochtene und anfechtbare Postu-
lat des Liberalismus, eine zur Selbstverstindlichkeit gewordene Er-
rungenschaft desselben.

Iv.

Ein fundamentales Prinzip im Strafrecht des Rechtsstaates ist
der Satz «nulla poena sine lege », keine Strafe ohne Gesetz. Er
wurde im Zeitalter der Aufkldrung geprigt und im 8. Artikel der
Erklirung der Menschenrechte niedergelegt 8. Er war als Ausdruck
eines leidenschaftlichen Protestes gegen den damals herrschenden
Zustand der Zerriittung und Verwilderung des Strafrechtswesens
entstanden. Der Satz bedeutet, dass nur eine durch das Strafgesetz
in ihren Einzelheiten umschriebene Handlung mit Strafe belegt
werden darf. Unzulissig sind demnach die sogenannte strafbegriin-
dende Analogie sowie die Ausfillung einer Strafe mit der Begriin-
dung, die davon betroffene Handlung verstosse gegen Gewohn-
heitsrecht. Ausgeschlossen sind die Riickwirkung eines Straf-
gesetzes und unbestimmte Strafandrohungen. Scharf umgrenzte
Tatbestinde, Gesetzesbestimmtheit, Berechenbarkeit sind fiir das
vom Grundsatz nulla poena sine lege beherrschte Strafrecht des
Rechtsstaates charakteristisch. Die genannten Merkmale dienen
naturgemiss der Sicherung der individuellen Freiheit, denn « frei
sein heisst: von nichts anderem als dem Gesetz abhingen ». (Vol-
taire.)

Der Satz nulla poena sine lege blieb einundeinhalbes Jahr-
hundert lang unangefochten. Die verschiedenen Rechtsschulen,
z. B. die sich scharf befehdenden Strafrechtsschulen Bindings und
Liszts, riittelten nicht an ihm. Nicht einmal die historische Rechts-
schule, welche das organische ungesetzte Recht (Gewohnheitsrecht)
liber das Gesetzesrecht stellte, vermochte ihm etwas anzuhaben.
So fest war die Ueberzeugung von der Richtigkeit des Satzes « keine
Strafe ohne Gesetz » verankert.

Durch die Novelle vom 28. Juni 1935 zum deutschen Straf-
gesetzbuch ist er fiir das Gebiet des Dritten Reiches abgeschafft
worden. § 2 des deutschen Strafgesetzbuches hat heute folgenden
Wortlaut:

« Bestraft wird, wer eine Tat begeht, die das Gesetz fiir
strafbar erklirt, oder dienach dem Grundgedanken

! Zeitschrift fiir die gesamte Staatswissenschaft 1935, S.181.

* «La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment né-
cessaires, et nul ne peut étre puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée
antérieurement au délit, et 1également appliquée.»
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eines Strafgesetzes und nach gesundem Volks-
empfinden Bestrafung verdient. Findet auf die
Tat kein bestimmtes Strafgesetz unmittelbar Anwendung, so
wird die Tat nach dem Gesetz bestraft, dessen Grundgedanke
auf sie am besten zutrifft. »

Damit tritt < an die Stelle der Berechenbarkeit unpersonlicher
Normen die in gleichem Masse nicht berechenbare personliche
Entscheidung eines der Rechtsiiberzeugung des Volksganzen ent-
sprechenden Urteilers » ®. Diese Formulierung, welche von einem
Anhinger der wahrhaft umstiirzenden Neuerung des § 2 stammit,
klingt in unserem Ohr wie eine iiberzeugende Verurteilung der-
selben. Der neue § 2 verbiirgt, sagt man uns, eine weitgehende
Beriicksichtigung des «lebendigen, ungeschriebenen Rechts » und
damit in jedem Falle eine sogenannte materielle Rechtsverwirk-
lichung. Nullum crimen sine poena, kein Verbrechen oder, ge-
nauer gesagt, keine verwerfliche Handlung ohne Strafe. Keine
Handlung, die « nach der Rechtsiiberzeugung der Volksgesamtheit »
strafwiirdig ist, soll straflos bleiben. Was aber heisst im Dritten
Reich « Rechtsiiberzeugung der Volksgesamtheit »? Als Rechtsiiber-
zeugung der Volksgesamtheit gelten praktisch die personlichkeits-
zerstorenden Wertbegriffe derjenigen, die die nationalsozialistische
Partei mit ideologischer Nahrung beliefern. Es ist unumwunden
ausgesprochen worden, dass als Quelle des Gewohnheitsrechtes an
erster Stelle die Leitsdtze der nationalsozialistischen Partei
stehen 1°. Durch die Abschaffung des Satzes «nulla poena sine
lege » ist somit unter den heutigen deutschen Verhiltnissen die
Mé6glichkeit gegeben, jeden zu bestrafen, der den Geboten des
nationalsozialistischen Parteiprogramms zuwiderhandelt.

V.

Die personlichkeitsfeindliche, gegen biirgerliche und vor allem
politische Freiheit gerichtete Grundhaltung des Nationalsozialismus
dussert sich naturgemiss in hervorragendem Masse bei der Rege-
lung der Verbrechen gegen den Staat und die staatliche Ordnung.
« Wo ein Wandel in der Auffassung der Staatsverbrechen des Hoch-
und Landesverrats nicht erkennbar wird, da hat keine echte Revo-
lution stattgefunden » 1!. Da, nach einer Bemerkung des gleichen
Autors, der liberale Rechtsstaat an einer « unertriglichen Beschriin-
kung des Kreises der Hochverratshandlungen » krankte, schiitzt der
nationalsozialistische Staat einen méglichst uneingeschrinkten Kreis
von Hochverrats- und Landesverrats-Tatbestinden. Wo immer « ein
Minimum von Homogenitit des Volkes mit einem Maximum von
Regierung » (Karl Schmitt) kompensiert werden muss, ist uner-

°* Henkel, a.a.O. S. 48.

° In der Sondernummer der Zeitschrift der Akademie fiir deutsches Recht

1935, p.537, welche man dem internationalen Strafrechtskongress in Berlin zu
widmen wagte!

11 Staatssekretir Freisler, « Vom Majestdtsverbrechen zum Volksverrat y,
deutsche Juristenzeitung 1935, S.997.
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lasslich, dass jede Handlung gegen Regierung und Regierungsform
mit schweren und abschreckenden Strafen bedroht wird. Durch
die Novelle vom 24. April 1934 zum deutschen Strafgesetzbuch ist
der Kreis der Delikte gegen Staat und staatliche Ordnung ausser-
gewohnlich vergrossert, die vorhandenen Tatbestinde sind ausge-
weitet und neue Tatbestinde in erklecklicher Zahl geschaffen
worden 12,

Es ist kaum nétig zu erwdhnen, dass das Bundesgesetz zum
Schutze der offentlichen Ordnung, welches vom Schweizervolk am
11. Marz 1934 verworfen worden ist, von einer gewinnenden Harm-
losigkeit war, wenn man es am Staatsschutzrecht des Dritten Rei-
ches misst.

Die nationalsozialistische Wissenschaft strebt jedoch iiber das
zum Schutze der bestehenden politischen Ordnung bereits geschaf-
fene Strafrecht weit hinaus. Ein einheitlicher, weitgefasster, ela-
stischer Tatbestand, genannt «Volksverraty», soll im kiinf-
tigen Strafrecht jede « Untreue gegen die vélkische Lebensgesetz-
lichkeit » strafrechtlich erfassen 3. In diesem Sinne ist Volksver-
rat schon eine Stellungnahme gegen eine staatlich-philantropische
Aktion, wie z. B. die Winterhilfe. Entfaltung passiven Widerstandes
bei deren Durchfiihrung oder gar Sabotage derselben sind eine
Handlung gegen das Volkswohl, somit ein Sich-Abwenden vom
Volksganzen und demnach Volksverrat. Durch die Strafbestim-
mungen iiber den Volksverrat soll auch jede Aeusserung einer poli-
tischen Gesinnung getroffen werden, die mit der « volkischen
Lebensgesetzlichkeit » des Nationalsozialismus nicht im Einklang
steht. Mit andern Worten: Jedes vom nationalsozialistischen
Schema abweichende Denken ist, sofern es sich aussert, volksver-
riaterisch. Es braucht sich nicht etwa, wie anderswo, in gewaltsamen
Unternehmungen oder Aufreizung zu solchen kundzutun, um straf-
wiirdig zu erscheinen. Den Volksverriter soll harte Strafe treffen.
«Stirkste Abwertung des Titers durch das Gesetz ist notwendig » 14,

Fiir den zu schaffenden Deliktstatbestand des Volksverrates
sind nach Aeusserung von Staatssekretir Freisler folgende Merk-
male wesentlich:

a) Der Volksverrat ist das schwerste Verbrechen. Der Volksverriter schliesst

sich aus der Volksgemeinschaft aus. Eine Entsiihnung des Titers durch
die Strafverbiissung ist nicht méglich.

* Vgl. deutsches Strafgesetzbuch § 80—94,

* Freisler, « Der Volksverrat», deutsche Juristenzeitung 1935, S.908.

«Ist die Lebensaufgabe des einzelnen, im Volksganzen aufzugehen, und
findet er in dieser seiner Gliedstellung im Volkskérper seine ihn erhshende
Lebensvollendung, so handelt er in gleicher Weise gegen das ihm wie dem
Volksganzen innewohnende Lebensgesetz, wenn er sich vom Ganzen abwendet.
Er wird der vélkischen Lebensgesetzlichkeit untreu .... Diese Untreme ist
Verrat (man darf den Verrat eben nicht im engern Sinne der Geheimnispreis-
gabe auffassen).»

 «Das Gewicht der Gesinnung beim Verrat kommt auch darin zum Aus-
druck, dass der Verrat einen geringeren iusseren Tatbeitrag erfordert.» Freis-
ler, a.a. 0. S.909.
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b) Volksverrat kann nie aus ehrbarer Gesinnung entstanden sein.

¢) Im Volksverratstatbestand sind Landes-, Fiihrer- und Hochverrat als
Beispiele — ohne den Anspruch, damit vollstindig die Fille des Volks-
verrates aufzuzihlen — anzufiihren.

d) Die nationalsozialistische Bewegung als ein Grundpfeiler des deutschen
Volkslebens muss durch die Volksverratsbestimmungen des Strafrechts
mitgeschiitzt sein .

Die Identifizierung von Staat und Partei zeigt sich auch in
einer Reihe schon geschaffener Deliktstatbestinde. So bestimmt
§ 134 b des Strafgesetzbuches:

« Wer offentlich die N.S.D.A.P., ihre Gliederungen, ihre Hoheits-
zeichen, ihre Standarten oder Fahnen, ihre Abzeichen oder Auszeich-
nungen beschimpft oder béswillig und mit Ueberlegung verichtlich
macht, wird mit Gefdngnis bestraft. »

Die Tat wird nur auf Anordnung des Reichsministers der Justiz
verfolgt, der die Anordnung im Einvernehmen mit dem Stellver-
treter des Fiihrers trifft.

Zu den « geschiitzten Gliederungen » der N.S.D. A.P. gehort
das meiste, was irgendwie im Zeichen der Partei einregimentiert
ist, von der SS. herab bis zum Bund der Jungmidel. Die Bestim-
mung wurde in das Strafgesetzbuch eingefiigt durch die Novelle
vom 28. Juni 1935. Wie in der amtlichen Begriindung derselben
expressis verbis ausgefiihrt wird, soll § 134 b die «Einheit von
Partei und Staat sinnfillig zum Ausdruck bringen » 1.

Durch den neuen § 132a, der wie der strafrechtliche Ehren-
schutz der Partei durch die letzte Novelle vom 28. Juni 1935 in das
Strafgesetzbuch eingefiigt worden ist, wird mit Gefdangnis bis zu
1 Jahr und mit Geldstrafe bestraft, « wer unbefugt inlindische oder
auslindische Uniformen, Amtskleidungen oder Amtsabzeichen
trigt ». Die Mindeststrafe ist nach § 16 St. G.B. 1 Tag Gefingnis.
Interessant ist nun, festzustellen, dass derjenige, welcher unbefugt
parteiamtliche Uniformen und Abzeichen der N.S.D. A.P. trigt,
mit Gefingnis nicht unter einem Monat bestraft wird 17. Die Uni-
form der N.S.D. A.P. ist also strafrechtlich stirker geschiitzt als
eine staatliche Uniform oder Amtskleidung.

Die Gleichstellung von Staat und Partei, die fiir den Einpar-
teienstaat nicht begriffsnotwendig ist, zeigt sich dann durchgingig
im Gesetz gegen heimtiickische Angriffe auf Staat und Partei etc.
vom 20. Dezember 1934, wo dem Wohl des Reiches und dem An-
sehen der Reichsregierung das Ansehen der N. S.D. A. P. oder ihrer
Gliederungen gleichgestellt ist und wo die leitenden Personlich-
keiten des Staates gleichermassen wie die leitenden Personlich-

®® Freisler, a.a. 0. S.912.
® Schiifer, das Gesetz zur Aenderung des Strafgesetzbuches vom 28.Juni
1935, juristische Wochenschrift 1935, p.2481.

" Gesetz gegen heimtiickische Angriffe auf Staat und Partei und zum
Schutze der Parteiuniformen vom 20. November 1934, § 5, Abs.2.

12



keiten der Partei strafrechtlich geschiitzt sind gegen « gehissige,
hetzerische und von niedriger Gesinnung zeugende Aeusserungen ».

Fiir die materielle und geistige Militarisierung des
Dritten Reiches ist bezeichnend, dass durch die letzte Strafrechts-
novelle (vom 28. Juni 1935) die fiir die Verletzung der Wehrpflicht
angedrohten Strafen verschédrft und ein neues Delikt der Wehr-
mittelbeschidigung geschaffen worden sind 18,

Das zukiinftige deutsche Strafrecht wird zweifellos die Delikte
des Rasseverrates und der Rasseschindung kennen.
(Méglicherweise werden sie unter den oben beschriebenen Sammel-
tatbestand des Volksverrates fallen.) « Heiligste Treuepflicht des
Volksgenossen gegeniiber der Gemeinschaft » ist bekanntlich « die
Pflicht zur Reinerhaltung des Blutes » 1°. Und nur die vollige
Unterdriickung der Rasseschande vermag der Ehe wieder « die
Weihe jener Institution zu geben, die berufen ist, Ebenbilder des

Herrn zu zeugen und nicht Missgeburten zwischen Mensch und
Affen ». (Adolf Hitler, « Mein Kampf ».)

Als Rasseverrat wird bestraft werden. der eheliche und ausser-
eheliche Geschlechtsverkehr des deutsch-arischen Menschen mit
einem Andersrassigen, ferner jedes «boswillige Entgegenwirken
gegen die zum Schutze der Erhaltung und Férderung des deutschen
Erbgutes erlassenen Gesetze und Aufklirungsmassnahmen, ebenso
die Zersetzung des natiirlichen Fortpflanzungswillens des Vol-
kes» 19, (Es wird also bald bestraft werden, wer keine Kinder
haben will.)

Rasseschindung ist die Begehung obiger Handlungen durch
einen Andersrassigen. Zur Begehung des Deliktes miissen demnach
notwendig immer ein Rasseverriter (deutscher Arier) und eine
Rasseschéinderin (andersrassige Frau) oder eine Rasseverriterin
und ein Rasseschinder zusammenwirken.

VI

Von der Erneuerung strafrechtlicher Grundanschauungen im
Geiste des Nationalsozialismus ist auch das Strafprozess-
recht und die Strafgerichtsorganisation erfasst wor-
den, letztere besonders durch Schaffung eines Sondergerichtes, des
Volksgerichtshofes, zur Aburteilung hoch- und landes-
verriterischer Handlungen sowie gewisser Vergehen gegen die
Wehrpflicht. Charakteristisch fiir den Volksgerichtshof ist die

* § 143a, Wer Wehrmittel oder Einrichtungen der deutschen Wehrmacht
beschidigt, zerstdrt oder unbrauchbar macht, wird mit Gefingnis nicht unter
einem Monat bestraft.

Der Versuch ist strafbar.

Hat der Titer eine Gefahr herbeigefiihrt, oder liegt sonst ein besonders
schwerer Fall vor, so ist auf zeitliches oder lebenslanges Zuchthaus oder Todes-
strafe zu erkennen.

* Dr. L. Fischer, Rasseschande als strafbare Handlung, Zeitschrift der Aka-
demie fiir deutsches Recht, 1935, S.536.
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« Beteiligung nicht rechtswissenschaftlich geschulter Volksgenossen
an der Urteilsfillung ». Bekanntlich sitzen Vertreter der SS und
SA und eine Anzahl von Gérings Fliegerkommodoren im Volks-
gerichtshof. Diese Mannschaft gewihrleistet die Auswirkung dessen,
was Freisler « die unmittelbar aus dem Volksgewissen heraus wach-
senden materiellen Rechts- und Unrechtsbegriffe » nennt 2°,

Der durch die Strafprozessnovelle vom 28. Juni 1935 neu ge-
fasste § 2 der Strafprozessordnung schreibt allen Gerichten vor,
bei der Gesetzesauslegung dem Wandel der Lebens- und Rechts-
anschauungen durch die Staatserneuerung Rechnung zu tragen.

Die Stellung des Angeschuldigten im Strafprozess ist dem per-
sonlichkeitsfeindlichen Geiste des Nationalsozialismus gemiss ver-
schlechtert worden. Dem nationalsozialistischen Juristen ist der
« liberalistisch-individualistische Gesichtspunkt des Schutzes der
Unschuld » unwichtig 2!. Von der unter diesem Gesichtspunkte er-
folgten Ausgestaltung des Strafverfahrens zum Parteienprozess,
d. h. zu einem Prozess, in dem sich Ankliger und Angeklagter als
gleichberechtigte Parteien gegeniiberstehen, geht die Strafprozess-
novelle ab. « Von Parteiengleichheit oder Waffengleichheit kann
im heutigen und kiinftigen Strafprozess keine Rede sein » 22. Ge-
geniiber dem frithern Rechtszustande ist die Stellung des Richters
freier geworden, sein Ermessen bei Beweiserhebungen ist weiter:
Er ist beispielsweise nicht mehr verpflichtet, von den prisenten
Beweismitteln Gebrauch zu machen. Das Verbot der sogenannten
« reformatio in pejus» (Verschlimmerung des Urteils) ist abge-
schafft worden. Die Rechtsmittelinstanz kann also einen Ange-
klagten, der an sie appelliert hat, strenger verurteilen als die Vor-
instanz. Im Verfahren vor dem Volksgerichtshof muss die vom
Angeklagten getroffene Wahl eines Verteidigers durch den Ge-
richtsprisidenten genehmigt werden. Die Stellung der Staatsanwalt-
schaft ist ebenfalls freier, natiirlich nur freier gegeniiber der Ver-
teidigung, jedoch nicht gegeniiber der Regierung. Heute muss und
kann, schreibt Siegert, «eine Verbindung der konkreten Staats-
zwecke mit den Prozesszwecken angestrebt werden. Darum muss
die Moglichkeit bestehen, im Strafverfahren den an die abstrakten
allgemeinen Richtlinien der Fiihrung gebundenen Richter mit den
konkreten besondern Wiinschen der Staatsfithrung bekannt zu
machen. Der unabhingige Richter findet darum seine notwendige
Erginzung in dem abhingigen Staatsanwalt » 23,

‘Bewusst wird also die im Rechtsstaat so verponte Politi-
sierung von Strafprozessen gefordert und gefordert.

* Freisler, einiges vom werdenden deutschen Blutbanngericht, deutsche
Juristenzeitung 1935, S. 588.

* Prof. Dr. Karl Siegert, die Zwecke des neuen Strafprozessrechtes, deutsche
Juristenzeitung 1935, S.852.

* Siegert, a.a.0. S.853.

* Siegert, a.a.0. S.856. Vgl. auch Dr. Rud.Lehmann, Die Strafprozess-
novelle, vom 28.Juni 1935, I.Teil, juristische Wochenschrift 1935, S.2327 ff.
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VIIL.

In seinem eingangs erwihnten Aufsatz schreibt Ortega y Gas-
set, das schwerste Problem der Gegenwart spiegle sich in der
Frage: Ob und in welchem Masse das Kollektive menschlich sei.
Im weiteren Verlauf seiner Erwigungen zeigt er dann, wie diese
Frage eine «neue und spannendere Gestalt > annimmt, nimlich
« ob die gegenwiirtigen Gesellschaften nicht an sich von kollektiver
Verfassung sind und, ihrer eigenen Schwerkraft iiberlassen, das
personliche Leben schliesslich ersticken und zum menschlichen
Ameisenhaufen werden lassen miissen ». Die Ueberspannung des
Gemeinschaftsprinzips, die Vergotzung des Kollektiven, die wir
heute in Deutschland wahrnehmen, zeigen in ihren Auswirkungen
im Strafrecht, welch unheilbaren Schaden sie dem individuellen
Leben, der Freiheit des Einzelmenschen zufiigen. Deren Gefihr-
dung ist aber nicht schicksalhaft. Thre Erkenntnis ist allerdings
nur eine Vorbedingung ihrer Abwehr.

Die Vierzigstundenwoche ohne Senkung
der Lebenshaltung.

Von Dr. Maurice Milhaud, Genf.

Die industrielle Technik hat im Laufe der letzten zwanzig
Jahre grosse Fortschritte gemacht. Ueberall ist die Maschine an
die Stelle des Menschen getreten, um nicht nur die unangenehm-
sten, manuellen Arbeiten, sondern  die verschiedensten produk-
tiven Titigkeiten zu verrichten. Indem sie die menschliche An-
strengung erleichtert, vervielfacht sie den Arbeitsertrag. Haufig
sogar ersetzt sie nicht nur die Muskeln des Handarbeiters, son-
dern vollzieht auch Funktionen, die bisher als ausschliesslich
geistige Arbeiten angesehen wurden;, wie z.B. Rechnen, Buch-
haltung und anderes mehr.

Aber wenn auch der Erfinder fihig ist, die Maschine auszu-
denken, die die kérperliche Anstrengung begrenzt oder vermeidet,
wenn der Ingenieur und der Arbeiter sie konstruieren konnen,
wenn der Kaufmann kein Mittel vernachlissigt, sie in der Welt
zu verbreiten, so hat diese Maschine, die zum Wohlergehen der
Menschheit beitragen soll, indem sie alle Arbeiten, die eine An-
strengung der Muskeln erfordern, vermeidet, und indem sie die
Waren, die die Lebenshaltung verbessern, im Ueberfluss produ-
ziert, diese Maschine hat dennoch seit einigen Jahren Elend und
Ungliick mit sich gebracht. Sie zwingt den Arbeiter zum Ver-
lassen des Arbeitsplatzes. Ohne Arbeit kann er das Brot fiir sich
und seine Familie nicht mehr erwerben. | ‘

15



	Strafrechtliche Aufrüstung im Dritten Reich

